
 

Bericht an den Gemeinderat 
 

A 8/4  19028/2008 

 

 

 

Anthauerweg 

Übernahme der Gdst. Nr. 267/18,  EZ 75,  

Gdst. Nr. 267/35, EZ 1381, Gdst. Nr. 267/43,  

EZ 1384, Gdst. Nr. 267/52, EZ 3171,  

Gdst. Nr. 268/4, EZ 753, alle KG  Webling,  

im Gesamtausmaß von 1409 m² 

 

 

 

 

Der Anthauerweg in Webling ist zum Teil eine Privatstraße, Teilflächen befinden sich 

im öffentlichen Gut. Dieses Straßenstück wird bereits jetzt von der Holding-Services 

Straße betreut. Bereits im Jahr 2009 hat Familie Kreiner den Antrag an die A 8/4  

Abteilung für Immobilien gestellt, das Gdst. Nr. 267/18, EZ 75, KG Webling, ins 

öffentliche Gut zu übernehmen. 

Vom A 14  Stadtplanung, A 10/1  Straßenamt, A 10/8 - Verkehrsplanung und der 

Holding Graz wurde einvernehmlich die Meinung vertreten, dass eine 

Gesamtübernahme des Anthauerweges angestrebt wird, jedoch eine einzelne 

Übernahme des Gdst. Nr. 267/18,  EZ 75, KG Webling nicht zweckmäßig ist.  

 

Die A 8/4  Abteilung für Immobilien hat daher mit allen Grundeigentümern 

Grundverhandlungen geführt und  vorbehaltlich der Genehmigung durch das 

zuständige Organ  Vereinbarungen bezüglich des unentgeltlichen Erwerbes der 

genannten Grundstücke im Gesamtausmaß von 1409 m², durch die Stadt Graz 

abgeschlossen. Die Gdst. Nr. 267/18,  EZ 75, Gdst. Nr. 267/35, EZ 1381, Gdst. 

Nr. 267/43, EZ 1384, Gdst. Nr. 267/52, EZ 3171, Gdst. Nr. 268/4, EZ 753, alle KG  

Webling stellen in der Natur den Anthauerweg dar und sind im Flächenwidmungsplan 

der Landeshauptstadt Graz als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen.  

 

Der unentgeltliche Erwerb der oben genannten Grundstücke durch die Stadt Graz 

wurde mit Entschließung vom 14.9.2010 durch Herrn Stadtrat Univ. Doz. DI 

Dr. Gerhard Rüsch genehmigt und sollen nun in das öffentliche Gut der Stadt Graz 

übertragen werden. Vom A 10/1  Straßenamt liegt für die Übernahme dieser 

Flächen eine positive Stellungnahme vor. 

 

  Bearbeiter: Christian Zorko 

  Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und 

  Immobilienausschuss 

  BerichterstatterIn:  

 

  ------------------------------------------------- 

 

  Graz, 19.9.2013 

 



 

 

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Personal-, Finanz-, 

Beteiligungs- und Immobilienausschuss den 

 

Antrag 
 

der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 22 des Statutes der 

Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/67 i.d.g.F. LGBl. Nr. 8/2012, beschließen: 

 

 

Die Übernahme der Gdst. Nr. 267/18,  EZ 75, Gdst. Nr. 267/35, EZ 1381, Gdst. 

Nr. 267/43, EZ 1384, Gdst. Nr. 267/52, EZ 3171, Gdst. Nr. 268/4, EZ 753, alle KG  

Webling, im Gesamtausmaß von 1409 m², welche mit Entschließung vom 14.9.2010 

durch Herrn Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch erworben wurden, in das 

öffentliche Gut der Stadt Graz, wird genehmigt. 

 

 

 

Anlage: 

1 Katasterplan 

 

 

Der Bearbeiter: 

Christian Zorko eh. 

 

 Die Abteilungsvorständin: 

Katharina Peer 

(elektronisch gefertigt) 

 

Der Finanzdirektor: 

Mag. Dr. Karl Kamper 

(elektronisch gefertigt) 

 

 Der Stadtsenatsreferent: 

Stadtrat Univ.Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch 

(elektronisch gefertigt) 

 

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/ 

angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- 

 

 

 

Die Schriftführerin: 

 

Der/die Vorsitzende: 

 



 

Der Antrag wurde in der heutigen   öffentlichen  nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung 

  

 einstimmig    

 Beschlussdetails siehe Beiblatt 

  

  

Der/die Schriftführerin: 
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Signiert von Peer Katharina                                           
   

Zertifikat
CN=Peer Katharina,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT 
                                                         
                                              

Datum/Zeit 2013-09-10T11:54:35+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as 
verifiziert werden.

Signiert von Kamper Karl                                              
   

Zertifikat
CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT    
                                                         
                                              

Datum/Zeit 2013-09-10T13:47:11+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as 
verifiziert werden.


